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AKTUELL 

21000 Menschen müssen 
nach Bosnien zurück 

Die Schweiz schickt bis Ende Au
gust des nächsten Jahres 21000 vor
läufig aufgenommene Kriegsvertrie
bene nach Bosnien zurück. Für  die 
ersten 8000 Menschen - Einzelperso
nen und kinderlose Ehepaare - hat 
der Bundesrat bereits eine Ausreise
frist per Ende August 1996 gesetzt. 
Freiwillige Rückkehrer erhalten eine 
Starthilfe. «Die Leute müssen wis
sen, dass wir ihre Zukunft in ihrem 
Heimatland sehen», begründete 
Bundesrat Arnold Koller am Mitt
woch den Entscheid über die Rück
kehr der bosnischen Kriegsvertrie
benen. Der  Bundesrat gehe davon 
aus, dass sich die Lage in Bosnien 
weiterhin positiv entwickeln und sta
bilisieren werde. 

Privatrechtliche Arbeits
verträge für Telecom AG 

Die Mitarbeiter der neuen Tele
com AG sollen ab dem Jahr 2001 pri-
vatrechtliche Arbeitsverträge erhal
ten. Dies hat der Bundesrat am Mitt
woch entschieden. Die Arbeitneh
merverbände der PTT haben auf die
sen Entschied mit Empörung rea
giert und drohen mit dem Referen
dum. Noch bis Ende 2000 gilt für die 
Angestellten der künftigen Telecom 
AG das Beamtenrecht. Danach sol
len die Anstellungen gemäss Obliga
tionenrecht (OR) auf gesamtarbeits
vertraglicher Basis geregelt werden, 
wie der Bundesrat am Mittwoch ent
schieden hat. 

Bauern fordern nationale 
Fleischkonferenz 

Unter dem Eindruck von Einkom
menszerfall und Rinderwahnsinn ha
ben am Mittwoch über 2000 Delegier
te des Schweizerischen Bauerverban
des (im Bild Präsident Ehrler) den 
Bund zu einer nationalen Fleischkon
ferenz aufgerufen. Verärgert und fru
striert forderten sie zugleich vom 
Bundesrat rasch klare Verhältnisse 
bezüglich Gatt. Die Schweizer Bau
ernfamilien könnten ihre Verantwor
tung nur wahrnehmen, wenn ihnen 
die bundesrätliche Politik nicht den 
Boden unter den Füssen wegziehe, 
heisst es in einer am Mittwoch in Bern 
einstimmig verabschiedeten Resolu
tion an Bundesrat und Parlament. 

Dir J u k i i n f t  pl.im.'it ,  o h n e  s i o  '/u v o r U - u i c n  
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Über das «Kreuz» mit dem Kreuz 
Gedanken zum morgigen Karfreitag - Von Günther Boss, Redaktor beim Kirchenblatt I N  CHRISTO-

Das Kreuz ist das zentrale Symbol 
des Christentums. Kreuze hängen 

oder stehen bei uns an zahlreichen Or
ten: In unseren Küchen, in Klassenzim
mern, an den Wegrändern, in den 
Spitälern. Viele tragen ein Kreuzlein um 
den Hals; die katholischen und orthodo
xen Christen bekreuzigen sich; einige 
machen das Kreuzzeichen auf den Brot
laib vor dem ersten Anschnitt. Kreuze 
sind zu einer Selbstverständlichkeit ge
worden, wir begegnen ihnen oft gedan
kenlos - Sind Kreuze tatsächlich zu ei
ner Selbstverständlichkeit geworden? 

In Bayern lief unlängst eine Diskussi
on an, ob man Kreuze obligatorisch in 

die Schulzimmer hängen soll. Das Kreuz 
ist dorthin das Kreuzfeuer der Kritik ge
raten. Auch im Umfeld der heutigen 
Selbsterlösungsideologien ist das Kreuz 
zunehmend umstritten. Kreuze - diese 
Mordinstrumente, womöglich mit ei
nem toten Körper daran - vermittelten 
eine «negative Energie», stünden dem 
Streben nach «Ganzheitlichkeit» entge
gen und sollten deshalb aus dem 
menschlichen Blickfeld verbannt wer
den. Es gibt heute, also eine Infragestel
lung des Kreuzes aus ganz unterschied
lichen Interessen und Motiven. Dem 
Kreuz haftet immer noch etwas Skan
dalöses an. Es ist ein Kreuz mit dem 
Kreuz. 

Diese Diskussionen um das Kreuz 
haben auch etwas Positives. Sie for

dern uns heraus, zurückzufrageri naefr 
der ursprünglichen Bedeutung dieses 
Symbols. -

Das Kreuz erinnert uns zunächst an 
den Kreuzestod Jesu. Jesus von Na-

zareth wurde um das Jahr 30 unter dem 
Statthalter Pontius Pilatus hingerichtet. 

Selbst für skeptische Historiker 
ist sein Tod am Kreuz ein unbe
strittenes Datum seiner Bio
graphie. 

Die Kreuzigung galt der an
tiken Welt als die schänd

lichste und grausamste Todes
strafe. Schwerverbrecher wie 
Hochverräter, Aufrührer, fah
nenflüchtige Soldaten und 
Tempelräuber unterlagen ihr. 

Weshalb aber kam Jesus 
ans Kreuz? Viele histori

sche Fragen sind ungeklärt. Si
cher ist: Die Verurteilung Jesu 
ist eine Konsequenz aus seiner 
Verkündigung und Lebenspra
xis. Jesus lag mit seiner Gottes-
Rede und seinem Einstehen für 
Unterdrückte und Entrechtete 
in vielen Punkten quer. E r  war 
den religiösen und politischen 
Machthabern ein Dorn im 
Auge. «Jesus ist gekreuzigt 
worden, weil e r  in seiner leidü
berwindenden Praxis Gott als 
Feind des Leidens und Freund 
des Lebens vorbehaltlos zum 
Zuge gebracht hat. Damit hat 
e r  sich den Hass jener zugezo
gen, die Gott brauchen, um an
dere zu knechten.» (J.B. Brant-
schen)  11 

Die Römer w^ren Experten 
im Kreuzigen. Die neute-

stamentlichen Passionsberich
te schildern deri Leidensweg 
und dier Kreuzigung Jesu-oh'ne Beschö
nigung; Jesus starb nicht «standhaft wie 
ein <Held», wie uns ein neuerer Kfrchen-
liedtext weismachen will, sondern unter 
quälenden Schmerzen, in Ohnmacht. 

H A P  Grieshaber, Kruzifix, Holzschnitt 1941. 

«Mein Gott, mein Gott, warum hast diu 
mich verlassen»: so gibt der Evangelist 
Markus die letzten Worte des sterben
den Jesus wieder. Es war ein Kreuz mit 
dem Kreuz. 

Die männlichen Jünger Jesu haben 
sich bei der Kreuzigung Jesu aus 

dem Staub gemacht. Ihre Erwartungen 
an den Retter und Messias Jesus wur
den durch seinen schmachvollen Tod 
durch-kreuzt. Die Kreuzigung Jesu 
konnte für sie keine erbauliche Sache 
sein, sie war ein Skandal. Wer von der 
jüdischen Behörde durch den römi
schen Statthalter ans Kreuz gebracht 
worden war, galt in den Augen der Öf
fentlichkeit als mit Recht geschändet, 
als vom Gesetz und damit von Gott 
selbst «verflucht». 

Wieso soll nun ausgerechnet der am 
Kreuz verstorbene Jude Jesus der 

Messias sein? Bei Paulus ist diese ganze 
Fraglichkeit und Spannung noch deut
lich greifbar. Einen Gekreuzigten als 
Messias zu verkündigen sei «für die Ju
den ein Skandal, für die Heiden Tor-, 
heit»(lKorl,23). Noch um 150 fühlt sich 
Justin durch Kritiker bedrängt: «Darin 
erklären sie, bestehe unsere Verrückt
heit, dass wir den zweiten Rang nach 
dem unwandelbaren und ewigen Gott 
einem gekreuzigten Menschen zuspre
chen.» Das Kreuz wurde von den ersten 
Christen deshalb auch nicht als Symbol 
- schon gar nicht als Machtzeichen -
verwendet. Es war ein Kreuz mit dem 
Kreuz. 

Gottes Söhn endet am Kreuz. De r  
Karfreitag soll uns an dieses Kreuz 

erinnern. 

Ist mit dem Kreuz, mit dem Tod, mit 
der Absurdität das letzte. Wort, ge

sprochen? 

Ist die Symbolik des Kreuzes damit 
schon voll ansichtig geworden? 

(Lesen Sie die Fortsetzung irr der Sams-
tagaüsgabe) 

Gefahr der Durchlöcherung des Gesetzgebungsverfahrens 
In vier Wochen wird sich der Landtag nochmals mit dem Gesetz über die Sorgfaltspflicht befassen - Landtag blieb bei letzter Beratung stecken 

(G.M.) - Wenn ein Parlament eine Ge
setzesberatung abbricht, muss ein gravie
render Grund vorliegen. Beim Gesetz 
über die Sorgfaltspflicht bei der Entge
gennahme von Geldern, das den Finanz
platz Liechtenstein von kriminellen Gel
dern sauber halten soll, hatte sich der 
Landtag so sehr ins Detail verstrickt, dass 
offensichtlich nur noch der Abbruch der 
Beratung einen Ausweg brachte. Die Re
gierung erhielt den Auftrag, bis zur Mai-
Sitzung zusätzliche Informationen zu lie
fern. 

Der Abbruch der . Gesetzesberatung 
erweckte den Eindruck,* als ob der Ge
setzesvorlage eine unsorgfältige Vorbe
reitung zugrunde liege. Fachleute aus 

dem Finanzdienstleistungsbereich stell
ten dem Gesetzesentwurf jedoch eine 
recht gute Note aus, weil e r  von Experten 
ausgearbeitet worden war. 

O b  die erneut von der Regierung in 
Überarbeitung gezogene Vorlage dem 
Sinn und Geist des ursprünglichen Ent
wurfs entsprechen wird, der von betrof
fenen Kreisen allgemein als durchführ
bar empfunden wurde, bleibt abzuwar
ten. Schon zur Detailberatung hatte die 
Regierung aufgrund von Anregungen 
während der Eintretensdebatte wesent
liche Änderungen in Vorschlag gebracht, 
die letztlich Anlass für kontroverse An
sichten und für den Abbruch der Geset
zeslesung waren. Die Problematik dieser 

Art von Ad-hoc-Überarbeitung zeigte 
sich an dieser Gesetzesvorlage besonders 
eindrücklich. 

Eine zweite Problematik liegt in der 
sich während den letzten Jahren sukzes
sive herauskristallisierten Praxis der Ge
setzesberatung. Das grundsätzliche 
Recht eines jeden Abgeordneten, sich zu 
den vorliegenden Geschäften auf seine 
Art zu äussern, soll nicht in Frage gesteilt 
werden, doch können sich - wie die Pra
xis beweist - Einzelanträge oft gravie
rend auswirken. Der Landtag kann in 
solchen Fällen nicht bis ins Detail ab
schätzen, welche Auswirkungen unter 
Umständen geringfügige Abänderungs-
anträge haben können. Auch die Regie

rungsmitglieder sind nach den bisherigen 
Erfahrungen nicht immer in der Lage, im 
Rahmen der Detailberatung hieb- und 
stichfeste Änderungen vorzuschlagen. 

Der Landtag ist sich dieser Gefahren 
für die Gesetzgebung, die das Gesetzge
bungsverfahren durchlöchern können, 
offensichtlich nicht in der vollen Trag
weite bewusst. Geradezu peinlich für ein 
Parlament wirkt jedoch, wenn die Ände
rungsvorschläge derart kontrovers sind, 
dass die mit der Materie einigermassen 
bewanderten Abgeordneten nicht mehr 
weiter wissen, der Regierungschef hier 
und da zur Regierungsvorlage eine Kon
zession macht - und der Landtagspräsi
dent den Überblick verliert. 

Ab dem 1. Mai verschärfte Deklarationspflichten beim Fleisch 
Reaktion au f  den Rinderwahnsinn - Das Herkunftsland muss in der Schweiz künftig deklariert werden 
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Bern (AP) In der Schweiz muss beim 
Fleisch ab dem 1. Mai die Herkunft de
klariert werden. Der Rindfleischpreis 
wird mit 20 Millionen Franken gestützt. 
Die Bauern wollen das Vertrauen mit ei
ner nationalen Fleischkonferenz zurück
gewinnen. 

Ab dem 1. Mai gelten verschärfte De
klarationspflichten beim Fleisch. Der 
Schweizer Bundesrat hat die Lebensmit
telverordnung am Mittwoch als Reaktion 
auf den Rinderwahnsinn angepasst. Ne
ben Preis und Art  des Fleisches muss 
künftig auch bei offen verkaufter Ware 
das Herkunftsland angegeben werden. 
Bisher galt die Deklarationspflicht nur 
für verpacktes Fleisch. Mit der Änderung 
soll die Sicherheit der Konsumenten ver
stärkt werden, sagte Thomas Zeltner, Di
rektor des Bundesamtes für Gesund
heitswesen (BAG). Bereits seit zwei Wo
chen ist die Einfuhr von englischem 

Rindfleisch in die Schweiz verboten. Ge
nerell wird nur wenig Rindfleisch in die 
Schweiz eingeführt, insbesondere Spezi
alstücke. Die Deklarationspflicht soll die 
bereits 1990 nach dem Bekanntwerden 
der ersten BSE-Fälle getroffenen Mass
nahmen ergänzen. Seit damals dürfen un
ter anderem keine Organe von Rindern 
(insbesondere Hirn und Rückenmark) 
mehr in Verkehr gebracht werden, zudem 
ist die Verfütterung vonTiermehl an Wie
derkäuer untersagt. 

Rindfleischmarkt zusammengebrochen 
Mit 20 Millionen Franken sollen die 

Fleischpreise in dieser und in der kom
menden Woche gestützt werden. Mit die
ser Massnahme wird auf den eigentlichen 
Zusammenbruch reagiert, den der Rind
fleischmarkt in den letzten Tagen erlebt 
hat. Seit einer Woche seien die Produ
zenten mit namhaften Abbestellungen 

von Schlachttieren und Rindfleisch kon
frontiert. Die Schweizerische Genossen-: 
schaft für Schlachtvieh und Fleischver
sorgung (GSF) und das Bundesamt für 
Landwirtschaft haben beschlossen, Hin
ter- und Vorderviertel von Banktieren 
zum Preis von acht Franken pro Kilo
gramm Fleisch erster Qualität aufzukau
fen und zu lagern. Die acht Franken lä
gen um 2,20 Franken unter dem unter
sten Richtpreis, erklärte Hans Burger, 
Direktor des Bundesamtes für Landwirt
schaft. Pro Woche werden in der Schweiz 
rund 3000 Stiere geschlachtet, der Fi
nanzbedarf für den Ankauf wird auf rund 
fünf Millionen Franken geschätzt. Dieser 
Betrag wird vom Bund als zinsloses 
Darlehen zur Verfügung gestellt. Beträge 
in gleicher Höhe stellt die GSF als Darle
hen zur Verfügung. In zwei Wochen soll 
der Bundesrat über allfällige weitere 
Stützungsmassnahmen entscheiden. 
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